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Stand: 24.04.2012

Uberlegungen fiir einen Zeitplan der Fusionsverhandlungen der Landkreise Got-
tingen, Northeim und Osterode am Harz unter Beteiligung der Stadt Gottingen

1. Vorgaben fiir Verhandlungen
a) Verbindliche Kreistagsbeschliisse bis Mérz 2013
b) Verbindlichkeit des Zeitplanes bis dahin fuir alle Verhandlungspartner
c) Vorrang gegeniiber moglichen Verhandlungen mit Dritten

2. Abgrenzung: Bis zum Mirz 2013 muss feststehen, ob es eine Fusion geben soll
Danach ist zu regeln, wie die Fusion umgesetzt werden kann.

Gem. § 14a Abs. 2 Satz 1 des Niedersidchsischen Gesetzes Uiber den Finanzausgleich
ist die Zins- und Tilgungshilfe von den kommunalen Ko&rperschaften bis zum
31.03.2013 zu beantragen. In den Fillen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe A miissen
die dort genannten Organbeschliisse bis zu diesem Zeitpunkt dem fiir Inneres zustin-
digen Ministerium angezeigt worden sein (§ 14a Abs. 2 Satz 2 NFAQG).

Nach § 14a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4a NFAG koénnen u. a. Landkreise vom Land zur nach-
haltigen Sicherung ihrer Leistungsféihigkeit Tilgungshilfen in Héhe von bis zu 75 v. H.
ihrer bis zum 31.12.2009 aufgenommenen Liquidititskredite zu deren Riickzahlung
sowie auf diesen Teil der Liquiditdtskredite bezogene Zinshilfen erhalten, wenn sie
durch Beschluss ihrer zustindigen Organe den Wunsch nach einer Gebietséinderung
durch Gesetz geiiulert haben, die geeignet ist, zu einer wesentlichen Verbesse-
rung ihrer Leistungsfihigkeit beizutragen.

Die Kreistage miissen bis zum 31.03.2013 nur den Wunsch nach einer gesetzlichen
Gebietsianderung beschliefen. Die iibereinstimmenden Beschliisse miissen die Be-
griindung enthalten, dass die Fusion geeignet ist, zu einer wesentlichen Verbesserung
der Leistungsféhigkeit beizutragen. AuBlerdem sollten der Kreistage die Verwaltungen
in diesem Zusammenhang beauftragen, unverziiglich einen gememsamen Antrag auf
die Zins- und Tilgungshilfe zu stellen.

Maglich, aber nicht notwendig ist, dass die Kreistage bereits iiber einen Gebietsinde-
rungsvertrag (der unter dem Vorbehalt eines Landesgesetzes steht) beschliefen (vgl.
die Fusion zwischen der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen). Nach Beantra-
gung der Zins- und Tilgungshilfe miisste der Vertrag mit dem Land iiber die Entschul-
dungshilfe verhandelt und von den Kreistagen beschlossen werden. Diese Beschliisse
miissen nicht bis zum 31.03.2013 erfolgen.

Aus politischen Griinden sollten aber die Punkte, die nach dem Willen der Kreistage
die notwendigen Bedingungen fiir eine Fusion darstellen (,,Knackpunkt® i.S. einer
wconditio sine qua non“) im Grundsatz geklirt und durch Kreistagsbeschliisse ver-
bindlich bestimmt sein.



3. Struktur des Verhandlungsprozesses (sieche Anlage ,,Projektorganisation®)

a) Steuerungsgruppe (Politik und Verwaltung)
Zusammensetzung: je Gebietskorperschaft HVB (4x) + je eine Vertreterin / ein
Vertreter der in den Kreistagen (im Rat der Stadt Gottingen) vorhandenen Fraktio-
nen sowie jeweils 1 PR-Vertreter je Gebietskorperschaft, ggf. plus MdL.

b)

Gebietskorperschaft Anzahl Fraktionen
Landkreis Géttingen 5
Landkreis Northeim 5
Landkreis Osterode am Harz 4
Stadt Géttingen 5
Gesamt 19

Koordinationsausschuss (HVB (4x) und Projektmanager (4x))

Arbeitsgruppen (themenorientierte Gruppen) - nur Verwaltungen:

Personal, Gebiude und [uK

Finanzen und Beteiligungen, Wirtschaftsférderung
Sozialdmter/Jobcenter (SGB II)

Jugenddmter

Schule, Kultur, Sport, Erwachsenenbildung
Ordnung und Verkehr

Entsorgung

Bauen, Planen und Kreisstrafien, Umweltimter
Gesundheit, Veterinir, Verbraucherschutz

4. Erste Sitzung der Steuerungsgruppe: Anfang Juni 2012

Vereinbarung eines verbindlichen Zeitplanes

Vereinbarung verbindlicher Meilensteine bis 31.3.2013 (siehe 5. Punkt)
Vereinbarung der Projektorganisation und -struktur (Arbeitsgruppen)
Vereinbarung der Arbeitsweise (Selbstandigkeit der Arbeitsgruppen, Berichts-
pflichten, Zwischenentscheidungen der Steuerungsgruppe usw.)

Verbindliche Vereinbarung zur Abgrenzung Beschluss bis 31.3.2013 (,,0b®)
und Verhandlungen zur Ausgestaltung der Fusion (,,Wie*)

Definition von , Knackpunkten anhand der durch die Kreistage beschlossenen
Eckpunkte (Sollbruchstellen)

Erteilung von Arbeitsauftrigen fiir die Arbeitsgruppen

S. Meilensteine

Ubereinkunft in der Projektorganisation/-management

Unterzeichnete Vereinbarung durch die Steuerungsgruppe  bis Anfang Juni 2012
Vorlage von ersten Ergebnissen der Arbeitsgruppen

a)
b)
c)

d)
€)

f)

g)
h)

,Knackpunkte* und Konsens bis August 2012
Klirung der ,,Knackpunkte* auf der Steuerungsebene

Sitzung der Steuerungsgruppe bis September 2012
Vorlage von Konsenspapieren der Arbeitsgruppen bis November 2012
Verabschiedung Konsenspapier der Steuerungsgruppe

Konsens/Einigung bei Sollbruchstellen bis November 2012
Empfehlungen der Kreisgremien : bis Februar 2013
Beschlussfassung Kreistage v bis Mérz 2013
Kontinuierliche Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger laufend
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Eckpunkte fiir Verhandlungen

LK OHA KT-Vorlage N°364, Ziff b) vom
28.09.11

Vorlaufige Stellungnahme Landkreis
Goslar

Vorlidufige Stellungnahme der
Landkreise Gottingen und Northeim

Sicherung von
Arbeitsplitzen

»Wir sind der kleinere Partner und
werden unabhéngig vom Fusionsumfang
immer eine Randlage einnehmen; der
Konzentration von Arbeitsplatzen -
ausschlieBlich am neuen Kreissitz muss
dauerhaft entgegengewirkt werden.

Auf Grund der GroRenverhaltnisse der
beiden Fusionspartner muss der Kreissitz in
Goslar bleiben. Schon die Struktur des
Landkreises erfordert einen zweiten
Verwaltungssitz in Osterode am Harz. Ggf.
kénnten einzelne Verwaltungseinheiten in
Clausthal Zellerfeld zusammengefiihrt
werden.

Gottingen als Oberzentrum sollte
Kreissitz sein. Die bisherigen Kreisstadte

‘bleiben als Verwaltungssitze mit

garantiertem Aufgabenbestand erhalten.
Die kreiseigenen Verwaltungsgebdude
des LK GO sind schon fiir den bisherigen
Bestand zu klein, was zu teuren
Mietlésungen fihrt. Deshalb ist eher mit
Verlagerung von Bereichen aus GO nach
OHA oder NOM zu rechnen, sofern dort
Raumkapazitaten vorhanden sein sollten.

Einrichtung einer
Nebenstelle

Sie soll grundsétzlich fur den Service den -

Biirgern zur Verfiigung stehen, den sie
jetzt bei Eigenstandigkeit des Landkreises
Osterode am Harz in Anspruch nehmen
kénnen.

Eine Nebenstelle ist sinnvoll {siehe oben).
Ob hier jedoch alle Serviceleistungen
angeboten werden oder nur diejenigen mit
einer hohen Besucherfrequenz sollte den
weiteren Verhandlungen vorbehalten

. bleiben und muss auch unter Effizienz und

Effektivitatsgesichtspunkten entschieden
werden.

Alle buirgernah zu erbringenden
Dienstleistungen werden an den
bisherigen Kreissitzen weiter
vorgehalten, die vorhandenen
dezentralen Strukturen bleiben erhalten.

Verortung einer
‘| Querschnittsaufgabe

(Personal oder Finanzen) fiir den neuen
Lahdkreis in der Nebenstelle.

Die Querschnittsaufgaben soliten, ebenso
wie die Leitungen der Fachbereiche /
Amter, an dem Ort angesiedelt sein, an
dem der zustindige Vorstand /
Wahlbeamte seinen Sitz hat. Insoweit kann
dariiber nachgedacht werden, ob einzeine
Vorstédnde oder Wahlbeamte ihren Sitz in
Osterode haben.

Die Nebenstellen in OHA und NOM
erhalten mindestens eine

‘Querschnittsaufgabe. Ein Junktim mit den

Dienstsitzen von Wahlbeamten ist nicht
zweckmaRig und fiir die Nebenstellen
kein Bestandsschutz, weil sich die
Struktur der Dezernatsverteilung
aufgrund politischer Erfordernisse dndern
kann.

Zulassung des neuen
Landkreises als

Fortfiihrung dieser Aufgaben mit
Jobcenter in Osterode. in diesem
Zusammenhang sind die vertraglichen -

Fortfithrung der Aufgabe mit Jobcenter
entspricht unserer Auffassung. Standort

Die entscheidende Frage ist: Jobcenter

| als Gemeinsame Einrichtung {(wiein GS

und NOM) oder Kommunales Jobcenter

- kommunaler Triger fur

‘| Osterode ist denkbar. Die Frage der



SchelpeA
Notiz
Es wurde ausgeführt, dass die Synopse bereits veraltet ist, da GS angekündigt hat, deren Position für OHA nachzubessern


Eckpunkte fiir Verhandiungen

siamtliche Aufgaben
nach dem SGB i

Aufgabendelegationen (SGB Il und Xil)
solange zu erhalten, wie die Gemeinden
als Vertragspartner auch daran festhaiten

| wollen.

Aufgabendelegation an die Gemeinden
muss mit diesen erdrtert und auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
vereinheitlicht werden.

(wie in OHA und GO). Der neue
Landkreis wird zugelassener kommunaler
Trager (Optionskommune). Die
Aufgabenerfullung erfolgt - wie schon
bislang in den LK’en GO, NOM und OHA -
dezentral.

Gemeinden, die Heranziehung wiinschen
und entsprechend leistungsfahig sind,
sollten berticksichtigt werden.

Servicestelle
LKommunalaufsicht
und
Rechnungspriifung”

Einrichtung einer in der Nebenstelle fiir

die kreisangehé6rigen Gemeinden unseres
Raumes.

Die meisten Kontakte in diesen Bereichen
laufen im Landkreis Goslar per E-Mail,
telefonisch, schriftlich oder durch ,vor Ort
Prifungen”. Eine Zentralisierung dieser - .
Aufgaben wird daher fir sinnvoll gehalten.

Grundsatzlich eignen sich diese Aufgaben
fur eine Zentralisierung, ggfl. auch in
einer Nebenstelle. Einen
Ansprechpartner vor Ort ist dennoch
sinnvoll.

Fahrzeitintensive

werden von der Nebenstelle Osterode aus

Der VollstreckungsauRendienst sollte auf

Fahrzeitintensive Aufgaben fallen unter

Aufgaben wahrgenommen (z.B. Vollstreckung, die Gemeinden {ibertragen werden. ~blirgernahe Dienstleistungen” und
Uberwachungstatigkeiten aus dem Ansonsten ist der Vorschlag sinnvoll, soweit | geh6ren deshalb in dezentrale
Veterinarwesen und nicht die fachlichen Griinde einer _ | Strukturen.
Verbraucherschutzrecht, Zentralen Aufgabenwahrnehmung
Bezirkssozialarbeit) Uberwiegen.

- Binnenservice In den Bereichen EDV-Support, ‘Unstreitig Unstreitig

Bauunterhaltung, teilweise Finanz- und
Kassenbuchhaltung u.a. ist der Service vor
Ort in der Nebenstelle
aufrechtzuerhalten.

Sicherung von
Strukturen

Festschreiben eines indexierten Betrages
oder Quote fiir Investitionen im hiesigen
Bereich Erhaltung Beratungsangebote im
Familien- und Seniorenbereich, des
Pflegestiitzpunktes und
Kinderserviceburos; Beibehaltung der
Kinder- und Familienbeauftragten mit
ihrer NetZzwerkfunktion

Eine solche Quote erscheint nicht sinnvoll
und kann allenfalls fir die ersten Jahre
nach einer Fusion bis zu einem endgiiltigem
»Zusammenwachsen ,, in Betracht
kommen.

Quote sinnvoll, weil nur so dem Gefiihl
einer Benachteiligung objektiv die
Grundlage entzogen werden kann. Sie
muss aber zunehmend ,flexibilisiert”
werden.

Erhaltung Beratungsangebote sinnvoll




Eckpunkte fiir Verhandlungen

Vorhalten eines Ansprechpartners fiir
Wirtschaftsférderung.

Verteilung von Kreismitteln fir die
Wirtschaftsforderung ist unter Festlegung
einer Quate fiir den hiesigen Bereich zu
regeln; entsprechendes gilt fir die
Bestimmung von Verteilungskriterien. Die
Ergebnisse aus dem Projekt , Initiative
Zukunft Harz” werden umgesetzt.
Entsprechende Projekte sind fiir unseren
Raum wegen seiner Randlage zu initiieren
(keine Konzentration auf neuen Kreissitz

oder zentralere Regionen im neuen Kreis).

Férderung von Gewerbegebieten sowie
deren Vermarktung. Die Mitgliedschaft im

Verein MEKOM und seine Unterstiitzung

sind beizubehalten.

Der Forderung ist in vollem Umfang
zuzustimmen, ob allerding eine Quotierung
der richtige Weg ist, sollte gemeinsam
diskutiert werden.

Der Wirtschaftsforderungsgesellschaft
Region Goslar (WiReGo) sollte auf das neue
Kreisgebiet ausgedehnt werden
(Gemeinden und regionale Banken werden
Gesellschafter). Der Verein MEKOM solite
ebenfalls auf das gesamte Kreisgebiet
ausgedehnt werden und ggf. Gesellschafter
der WiReGo werden. o

Unstreitig

Quote: siehe Investitionsquote

Die 1ZH-Projekte werden umgesetzt und
durch die in GO vorhandene
Forschungskompetenz mit 3 Hochschulen
und 4 Forschungseinrichtungen
optimiert. ___ -

Mitgliedschaft MEKOM unstrittig, es gibt
bereits seit vielen Jahren MEKOM-
Mitgliedsunternehmen aus den LK’en
NOM und GO.

Weiterfiihrung und ggf. Ausbau der
Tourismusférderung (HTV und Rest-HSS)

unstrittig

Unstrittig; durch das groe Gewicht
Sudniedersachsens wiirde der
siidwestliche Harz im HTV die
notwendige Beachtung finden. Daneben
wird die Destination Weserbergland
gemeinsam mit den LK’en entlang der
Weser weiter zu entwickeln sein.

| Erhaltung Beratungsangebote im
Familien- und Seniorenbereich, des
Pflegestiitzpunktes und
Kinderservicebliros; Beibehaltung der
Kinder- und Familienbeauftragten mit
ihrer Netzwerkfunktion

Entsprechende Angebote gibt es auch im
Landkreis Goslar, insofern unstrittig..

unstrittig

Fortfiihrung und Sicherung des Projektes
,KiBiZ"

Keine Bedenken.

»KiBiZ" ist ein bemerkenswertes -
Pilotprojekt, das ggfl. vom neuen LK




Eckpunkte fiir Verhandlungen

iibernommen und auf das gesamte
Kreisgebiet Ubertragen werden sollte.
Voraussetzung fiir die Finanzierbarkeit
ist, dass der neue LK Optionskommune
ist.

Erhaltung des Berufschulstandorts fiir
kaufmannischen, gewerblichen und
sozialpadagogischen Bereich

Forderung wird unterstiitzt, es muss jedoch
eine gemeinsame
Schulentwicklungsplanung sowohl fiir den
allgemeinbildenden, wie auch fiir
berufsbildenden Bereich erfolgen.

Unstrittig. Aufgabe der
Berufsschulplanung ist es, die peripheren
Standorte zu starken; auf sich gestellt
werden sie ansonsten zuerst Opfer des
Schiilerriickganges werden.

Angebote unserer Kreismusikschule und
Kreisvolkshochschule werden vor Ort
weiter betrieben

Forderung wird unterstiitzt, die
Musikschule im Landkreis Goslar ist jedoch
nicht kommunal getragen sondern eifr-- -
eingetragener Verein.

Unstrittig

T :

Kloster Walkenried mit dem Zisterzienser
Museum und den Kreuzgangkonzerten ist
weiter zu betreiben und zu entwickeln.
HéhlenErlebnisZentrum — wie vor -
Fortfiihrung von Forschungsprojekten,
z.B. Lichtensteinhohle »

Fortflihrung in enger Abstimmung mit der
Stiftung Welterbe Harz wird unterstitzt.

Unstrittig. Die Kreuzgangkonzerte
werden durch die Kooperation mit den
Handel-Festspielen und den ’
Gandersheimer Domfestspielen schon
jetzt aufgewertet und gestarkt.

Sicherung von
‘| Standards

Biirgerfreundlichkeit mind. in bisherigem
Umfange; Offnungszeiten, spezielle
Offnungszeiten (samstags fir Kfz.-
Zulassung), terminoffene Verwaltung.

Keine Bedenken.

Unstrittig

Angleichung/Ausgleich von
Unterschieden in der Wirtschaftlichkeit
bei den Dienstleistungen fir einen noch
festzulegenden Zeithorizont (Beispiel: n
Partner haben dieselbe ,Schlagzahl” in
der Aufgabe Kfz.-Zulassung zu erbringen
wie wir und — natiirlich — auch umgekehrt;
Vermeidung der , Mitfinanzierung” von
unwirtschaftlichen Ressourceneinsatz)

Keine Bedenken.

Unstrittig; die Orientierung am ,Besten”
erfoigt sowohl beim Kriterium
Wirtschaftlichkeit wie beim Kriterium
Qualitat




Eckpunkte fiir Verhandlungen

Weiterflihrung von weiteren freiwilligen
Aufgaben (s. Liste im
Haushaltssicherungskonzept) bei allen
Partnern auf demselben Niveau

Auch diese Forderung muss zusammen mit
dem M erortert werden, da die Quote fiir
freiwillige Leistungen ebenfalls Bestandteil
des Zukunftsvertrages ist. Die
Weiterfiihrung von bestehenden
freiwilligen Aufgaben hangt von der Quote
an den Gesamtaufwendungen eines dann
zusammengefiihrten Haushaltes der beiden
Landkreise ab. ,Weitere“ freiwillige
Aufgaben sind bei Nichterfiillung der Quote
ausgeschlossen.

Unstrittig

Biirgerbeteiligung Die frithzeitige Beteiligung der Forderung wird unterstitzt, auch die Unstrittig. Besonders sollte eine
Offentlichkeit (Information Gber Gemeinden in beiden Landkreisen sdliten interaktive Internet-Plattform geschaffen
Gutachtenergebnisse, beteiligt werden. und betrieben werden. -
Zwischenergebnisse der Verhandlungen,
endgiltiges Ergebnis) ist auf geeignete
Weise sicherzustellen.
Bestehende Die vorhandenen IKZ soliten weitgehend Unstrittig , einer Mitgliedschaft im HTV
Vereinbarungen zur tibernommen werden. Das gilt sowohl fiir stehen wir positiv gegeniiber (s.0.).
Interkommunalen die aufgenommenen Titigkeiten (Verkehr,

-Zusammenarbeit (IKZ)

Ausldnder, Heimaufsicht etc.) mit der Stadt
Goslar als auch fur die Gbertragenen
Aufgaben des VollstreckungsauRendienstes
auf die verschiedenen Gemeinden des
Landkreises Goslar.

Dies durfte jedoch nicht fiir die bestehende
IKZ mit der Stadt Salzgitter im
Gesundheitsbereich gelten.

Kreistbergreifende IKZ;: im -
Sudniedersachsen-Zuschnitt
unproblematisch (AS, ZVSN, LVSN, KDS
usw.). Bei einer Fusion mit dem LK GS
miisste ein Ausscheiden des LK GS aus

| dem GroRraumverband Braunschweig

erreicht werden. Ansonsten kime auf
OHA unlésbare Probleme zu. Der
GroRraumverband hat die Zusténdigkeit
der Landkreise fiir Raumordnung und -
planung sowie OPNV iibernommen. Er
entscheidet anders als ein Zweckverband

nach dem NKomZG nach politischen




Eckpunkte fiir Verhandlungen

Mehrheiten. Das bedeutet, dass
Entscheidungen beispielsweise zur
Ansiedlung von Gewerbe, von
Einzelhandel und von Wohngebieten,
.. sowie die Auswahl zentraler Orte dann
von Braunschweig aus getroffen werden.
Auch miisste der Braunschweiger
Verband den Nahverkehr zwischen dem
bisherigen Landkreis Osterode und dem
Oberzentrum und ICE-Bahnhof Géttingen
dauerhaft finanzieren. Wenige
, Abgeordnete aus OHA mussten dies in”
A einer Verba_n”_gsversammlung, die aus
dem Raum BS/WOB/GF/WF/SZ heraus
dominiert wird, durchsetzen, Ahnliche
| Probleme kdnnen sich beispielsweise im
Abfallbereich sowie bei der Finanzierung
des Kulturangebotes (z.B.
Kreuzgangkonzerte) durch den
Landschaftsverband Siidniedersachsen
ergeben.
Vertikale IKZ: sollte ausgebaut werden:
ein groRer LK kann mehr Aufgaben auf
die Gemeinden delegieren

i




Ole

Niederschrift

uber die éffentliche Sitzung des Kreistages
des Landkreises Osterode am Harz in der Wahlperiode 2006/2011
am 31. Oktober 2011, 14.00 Uhr,
im Forum der Berufsbildenden Schulen |,
An der Leege 2 b, 37520 Osterode am Harz

Beschluss:

a) Die Verwaltung wird beauftragt, unter Beteiligung der Fraktionsvorsitzenden,
Verhandlungen Uber einen Zusammenschluss mit den Landkreisen Géttingen und
Northeim ergebnisoffen zu fuhren.

b) Die in der Vorlage unter der Uberschrift ,Kriterien firr eine freiwillige Fusion®
aufgefiilhrten Punkte werden als Eckpunkte/Ziele1) fir die Verhandlungen tber einen
Zusammenschluss beschlossen.

c) Die Verwaltung wird auBerdem beauftragt, unter Beteiligung der
Fraktionsvorsitzenden Gesprache mit dem Landkreis Goslar zu fihren. Sein
Ansinnen, mit den Biirgermeistern der kreisangehdrigen Gemeinden des Landkreises
Osterode am Harz Gespréche iiber Zusammenschliisse zu fuhren, wird
zuriickgewiesen. Ein diesbeziglicher Verzicht ist Voraussetzung fur Gesprache mit
dem Landkreis Goslar. Die Gespréche nach Buchst. a) haben Vorrang. Im Ubrigen
sind fur Gesprache mit dem Landkreis Goslar die Eckpunkte und Ziele gem. Buchst.
b) zu beachten.

d) Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit (Information Uber
Gutachtenergebnisse, Zwischenergebnisse der Verhandlungen, endgiiltiges
Ergebnis) ist auf geeignete Weise sicherzustellen.

(Abstimmungsergebnis: 25 Stimmen daﬁir,
12 Gegenstimmen und
1 Nichtbeteiligung)

Kriterien fiir eine freiwillige Fusion:

Sicherung von Arbeitspldtzen (Wir sind der kleinere Partner und werden
unabhéangig vom Fusionsumfang immer eine Randlage einnehmen; der
Konzentration von Arbeitsplatzen ausschlieflich am neuen Kreissitz muss dauerhaft
entgegengewirkt werden.)

Einrichtung'einer Nebenstelle; sie soll grundsatzlich fir den Service den Birgern zur
Verfugung stehen, den sie jetzt bei Eigensténdigkeit des Landkreises Osterode am
Harz in Anspruch nehmen kénnen.



Verortung einer Querschnittsaufgabe (Personal oder Finanzen) fiir den neuen
Landkreis in der Nebenstelle.

Zulassung des neuen Landkreises als kommunaler Trager fur sémtliche Aufgaben
nach dem SGB II, damit Fortfilhrung dieser Aufgaben mit Jobcenter in Osterode.

In diesem Zusammenhang sind die vertraglichen Aufgabendelegationen (SGB Il und
XIl) solange zu erhalten, wie die Gemeinden als Vertragspartner auch daran

festhalten wollen.
Zentralisierung einer Fachdienstaufgabe fiir den gesamten neuen Landkreis im
Jobcenter Osterode (z.B. Rechtssachbearbeitung, Projektmanagement).

Einrichtung einer Servicestelle ,Kommunalaufsicht und Rechnungspriifung” in der
Nebenstelle fur die kreisangehérigen Gemeinden unseres Raumes.

Fahrzeitintensive Aufgaben werden von der Nebenstelle Osterode aus
wahrgenommen (z.B. Vollstreckung, Uberwachungstétigkeiten aus dem
Veterindrwesen und Verbraucherschutzrecht, Bezirkssozialarbeit)

Der sog. Binnenservice ist u.a. in den Bereichen EDV-Support, Bauunterhaltung,
teilweise Finanz- und Kassenbuchhaltung vor Ort in der Nebenstelle
aufrechtzuerhalten

Sicherung von Strukturen

Festschreiben eines indexierten Betrages oder Quote fiir Investitionen im hiesigen
Bereich

Vorhalten eines Ansprechpartners fir Wirtschaftsférderung

Verteilung von Kreismitteln fur die Wirtschaftsférderung ist unter Festlegung einer
Quote fiir den hiesigen Bereich zu regeln; entsprechendes gilt fur die Bestimmung
von Verteilungskriterien. .

Die Ergebnisse aus dem Projekt ,Initiative Zukunft Harz* werden umgesetzt.
Entsprechende Projekte sind fir unseren Raum wegen seiner Randlage zu initiieren
(keine Konzentration auf neuen Kreissitz oder zentralere Regionen im neuen Kreis).
Foérderung von Gewerbegebieten sowie deren Vermarktung.

Die Mitgliedschaft im Verein MEKOM und seine Unterstitzung sind beizubehalten.

Weiterfiihrung und ggf. Ausbau der Tourismusférderung (HTV und Rest-HSS)
Erhaltung Beratungsangebote im Familien- und Seniorenbereich, des
Pflegestitzpunktes und Kinderservicebiiros; Beibehaltung der Kinder- und
Familienbeauftragten mit inrer Netzwerkfunktion

Fortfihrung und Sicherung des Projektes ,KiBiZ*

Erhaltung des Berufschulstandorts fiir kaufménnischen, gewerblichen und -
sozialpddagogischen Bereich

Angebote unserer Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule werden vor Ort
weiter betrieben '



Kloster Walkenried mit dem ZisterzienserMuseum und den Kreuzgangkonzerten ist
weiterzubetreiben und zu entwickein

HéhlenErlebnisZentrum — wie vor -

Fortfuhrung von Forschungsprojekten, z.B. Lichtensteinhdhle

Sicherung von Standards

Birgerfreundlichkeit mind. in bisherigem Umfange; Offnungszeiten, spezielle
Offnungszeiten (samstags fur Kfz.-Zulassung), terminoffene Verwaltung.

Angleichung/Ausgleich von Unterschieden in der Wirtschaftlichkeit bei den
Dienstleistungen fur einen noch festzulegenden Zeithorizont (Beispiel: n Partner
haben dieselbe ,Schlagzahl” in der Aufgabe Kfz.-Zulassung zu erbringen wie wir und
— natirlich — auch umgekehrt; Vermeidung der ,Mitfinanzierung® von
unwirtschaftlichen Ressourceneinsatz)

Weiterfithrung von weiteren freiwilligen Aufgaben (s. Liste im
Haushaltssicherungskonzept) bei allen Partnern auf demselben Niveau

Offentlichkeitsbeteiligung

Die fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit (Information (iber Gutachtenergebnisse,
Zwischenergebnisse der Verhandlungen endgliltiges Ergebnis) ist auf geelgnete
Weise sicherzustellen.



AUSZUG
aus dem PROTOKOLL

LANDKREIS GOTTINGEN
der 3. Kreistag-Sitzung

am 29.02.2012 im Ratssaal des Neuen Rathauses der Stadt Géttingen

Tagesordnungspunkt 11 : B 0046/2012

Verhandiungen zur Kreisfusion: Vérhandlyngsmandat und Eckpunkte;
hier: Antrag der Gruppe SPD-B90/DIE GRUNEN vom 13.02.2012

Der Kreistag beschlief3t sodann:

Der Landrat wird beauftragt, mit den Landkreisen Northeim und Osterode am Harz sowie mit der
Stadt Goéttingen Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel eine slidniedersachsische
Verwaltungseinheit mit der Stadt Géttingen als Kreisstadt zu schaffen.

Mit dem Beschlussvorschlag wird auch die Liste der Eckpunkte beschiossen, die der Landkreis
Géttingen in die Verhandlungen einbringt.

Eckpunkte:

1. Das Ziel von Sondierungsgespriachen ist die grofle Losung einer sidniedersdchsischen
Verwaltungseinheit unter Einbeziehung der Landkreise Gottingen, Northeim und Osterode mit
Géttingen als zukiinftiger Kreisstadt und Namensgeberin.

2. Die Stadt Géttingen wird an den Verhandlungen beteiligt.

3. Im Rahmen der Aushandiung der zukinftigen Kreisumiage muss das Thema Finanzausgleich
Stadt /LK gel6st werden.

4. Die Verteilung von Verwaltungsaufgaben solite zwischen Land, neuem Landkreis und den
Gemeinden neu geordnet werden. Aufgaben, die der LK vom Land Ubernimmt, kénnten sein:
z.B. SPNV, Flurbereinigung, Leader. Uber Aufgaben, die an die Gemeinden abgegeben
werden, ist mit diesen zu verhandeln.

5. Angebote sollen in der Flache birgemah erhalten bleiben (z.B. im KFZ- und SGB [I-Bereich).
Magliche Erweiterungen sind zu prifen.

6. Der aus der Fusion entstehende Landkreis wird Optionskommune. Die Leistungserbringung im
Bereich SGB Il und auch SGB Xlil erfolgen dezentral, aber nach einheitlichen
Qualitatsstandards und unter einheitlicher Qualititskontrolle.

7. Die Burgerfreundlichkeit soll erhéht werden, z.B. durch Ausbau des Modells Bargerbiro,
zumindest aber auf dem derzeitigen Standard erhalten bleiben. Umgesetzt werden soll der
Ausbau einer demokratiefordernden Variante des E-Government — Onlinekommunikation und
Beteiligung soll genutzt werden. '

8. Der Standard der Verwaltungstatigkeit soll sich an den jeweils Besten orientieren: in Bezug auf
Qualitat, Effizienz, Nachhaltigkeit, Zukunftsfahigkeit und Birgerndhe (Stichworte hierzu:
Klimaschutzaktivitdten, Naturschutz, Beratungsniveau).

9. Die Wirtschaftsforderung Region Géttingen GmbH wird fir das Fusionsgebiet weiterentwickelt.
Die Einbeziehung der GWG ist anzustreben. Das schlie8t Marketing und Tourismusférderung
mit ein.

10.Die geltende und erfolgreiche gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit der Stadt Géttingen
sollen erhalten bleiben und auf das gesamte Gebiet ausgeweitet werden. Beispiele sind das
Veterindramt, das Gesundheitsamt, das Versicherungsamt und die Leitstelle.

11.Der Abfallzweckverband Sidniedersachsen bleibt vorerst erhalten. Eine weitere
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Aufgabenibertragung an den Abfallzweckverband und Prifung eines gemeinsamen
Kreisabfallentsorgungsbetriebes wird geprift, die Deponiestandorte in Breitenberg und
Dransfeld bleiben erhalten.

12.Daruiber hinaus sollen keine neuen Zweckverbdnde gegrindet werden.

13.Angestrebt wird ein OPNV aus einem Guss mit verbessertem Angebot und einheitlichem Tarif
inkiusive G6VB und SPNV.

14.Ziel soll der Erhalt der Berufsschul-Standorte sein.

15.Ein Schulangebot, das den Erhalt der Angebote in der Flache sowie die Qualitatsentwicklung
berlicksichtigt, wird angestrebt, zum Beispiel durch weitere Gesamtschulen.

16.Das Niveau der freiwilligen Leistungen darf nicht spirbar sinken. Der Landkreis wird dle
Forderung in beispielthaft aufgezahlten Bereichen fortfilhren: Tourismus, Kultur, Natur
(Naturpark Miinden), Soziales, Jugendhilfe und Sport (gebiihrenfreie Nutzung der Sportstitten
durch die Sportvereine). Die Mitgliedschaften in den Zweckverbdnden Seeburger See und
Wendebachstausee bleiben erhalten.

17.Die Regionalplanung soll fur die Stadt Géttingen und den neuen Landkreis zusammengefuhrt
werden.

18.Der Klimaschutz, Integration und Demografie sind als regionale Querschnittsaufgabe zu
installieren.

19.Die Arbeit der Energieagentur wird weiter geférdert. Ziel ist Ausweitung des Aufgabengebiets
auf das gesamte Fusionsgebiet.

20.Es werden keine Mitarbeiterinnen in der Verwaltung den Arbeitsplatz durch diesen Prozess
verlieren. Nachteile, wie zum Beispiel langere Fahrzeiten, Einarbeitung in neue Aufgaben usw.
werden durch einen Vertrag mit den Personalrdten und Verdi méglichst ausgeglichen.

21.Der Landschaftspflegeverband Géttingen e.V. wird erhalten mit dem Ziel, ihn auf das gesamte
Fusionsgebiet auszudehnen.

22.Die Kreisstrallenmeisterei sowie der Standort in Grol Schneen bleiben erhalten.

23.Das Feuerwehrzentrum Potzwenden bleibt erhalten.

24 Das Niveau der Forderung des landlichen Raums soll nicht schlechter werden (Leader).

25 Eine flichendeckende Bildungsversorgung wird durch dezentrale Strukturen von
Auflenstandorten und Geschéftsstellen sichergestellt.

Ergebnis: mehrheitlich bei mehreren Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen



Mow

Anlage 2 zum Protokoll des Ausschusses fiir Gebiets- und Aufgabenstruktur in
Siidniedersachsen vom 13.03.2012 (Beschlussfassung)

Verhandiungen (iber einen mdéglichen Zusammenschiuss mit anderen Kommu-
nen;

Eckpunkte fiir Verhandlungsgesprache mit den Landkreisen Géttingen und Os-
terode am Harz unter Beteiligung der Stadt Gottingen

Angesichts des demografischen Wandels bestehen groBe Herausforderungen fir die
drei Landkreise und die Stadt Géttingen in der slidniedersachsischen Region. Die de-
mografische Entwicklung ist extrem negativ (mit Ausnahme der Stadt Géttingen); Laut
dem Landesbetrieb fir Statistik und Kommunikationstechnologie werden die drei Land-
kreise ohne die Stadt Goéttingen bis 2030 im Vergleich zu 2008 79.643 Einwohner verlie-
ren.

In der Region leben dann noch knapp 400.000 Menschen. Angesicht der demografi-
schen Entwicklung ist die Verwaltungskraft der einzelnen Landkreise fiir die dann noch
verbleibenden Einwohnerinnen und Einwohner mittelfristig nicht mehr in einem gesun-
den Verhaltnis. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird auch der Fachkrafte-
mangel schneller und massiver als in anderen Regionen zu einem erheblichen Problem
far die Betriebe und kann damit mittelfristig den Wohlstand in der slidniedersachsischen
Region bedrohen.

Das hohe Durchschnittsalter fiihrt zu steigenden Bedarfen in der Pflege und damit ggf.
auch zu steigenden Soziallasten. Infolge der Notwendigkeit, eine bestimmte Grundver-
sorgung der Bevdlkerung mit 6ffentlichen Dienstleistungen sicherzustellen, werden die
Verwaltungskosten pro Einwohner erheblich steigen. Das fihrt bei Gebiihren und Hebe-
satzen moglicherweise zu spirbaren Verdnderungen, die jeden Blrger treffen werden.

Hinzu kommen die Uberlegungen, Siidniedersachsen auch im Kontext von EU-
Forderung und im Niedersachsischen Zusammenhang deutlich starker aufzustellen,
damit eine bessere Wahrnehmung dieser Region im Bundesland aber auch dariiber
hinaus moglich wird. Das sind nur ein paar Griinde, Gber die mégliche Fusion von Land-
kreisen unter Beteiligung der Stadt Géttingen nachzudenken und zunachst Gesprache
mit den benachbarten Landkreisen zu fihren.

Die Landkreise Géttingen und Osterode am Harz haben fir die anstehenden Gesprache
bereits Verhandiungseckpunkte festgelegt.

Ein Abgleich der eigenen Vorstellungen mit diesen Eckpunkten hat ergeben, dass es bei
zahlreichen Positionen Schnittmengen gibt, die im Rahmen der Verhandlungen nicht
strittig sein dirften, da es sich um gemeinsame Zielsetzungen handelt. Im Einzelnen
sind dies folgende Punkte:
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Ziel der Fusionsverhandlungen ist ein siidniedersachsischer Landkreis unter Einbe-
ziehung der bisherigen Landkreise Gottingen, Northeim und Osterode am Harz so-
wie der Stadt Géttingen.

Birgernahe und Blrgerfreundlichkeit sind Ziele einer kundenorientieten Kommu-
nalverwaltung. Dies kann durch sogenannte Burgerzentren in Zusammenarbeit mit
den Stadten und Gemeinden erfolgen. Dazu sind moderne Kommunikationsinstru-
mente wie z. B. E-Government, Onlinekommunikation, einzusetzen und ggf. auszu-
bauen. Die Dienstleistungen der neu entstehenden Kreisverwaltung missen qualita-
tiv erhalten bleiben und ausgebaut werden. Die gute und wohnortnahe Erreichbar-
keit der einzelnen Dienststellen, in denen hoher Publikumsverkehr entsteht, muss
sichergestellt sein. Der Standard der Verwaltungstatigkeit soll sich an den jeweils
Besten in Bezug auf Qualitat, Effizienz, Nachhaltigkeit, Zukunftsfahigkeit und Bdr-
gerndhe orientieren. Die Grundsédtze des Gender Mainstreaming finden bei allen
Entscheidungen Beriicksichtigung.

Der Finanzausgleich zwischen dem zukiinftigen Landkreis und der Stadt Géttingen
muss auf eine verlassliche nachhaltige Basis gestellt werden.

Die Verteilung von Verwaltungsaufgaben sollte zwischen Land, neuem Landkreis
und den Gemeinden neu geordnet werden. Uber Aufgaben, die an die Gemeinden
abgegeben werden, ist mit diesen zu verhandeln.

Wahrend der Verhandlungen werden keine wesentlichen strukturverandernden Ent-
scheidungen (z. B. Griindung von neuen Zweckverbanden) getroffen. Vorhandene
Zweckverbande, die das Gebiet des neuen Landkreises umfassen, sind in ihrer
Zweckverbandsstruktur zu Uberprifen.

Der Abfallzweckverband Sidniedersachsen bleibt vorerst erhalten. Eine weitere
Aufgabeniibertragung an den Abfallzweckverband wird ebenso wie ein gemeinsa-
mer Kreisabfallentsorgungsbetrieb geprift. Die bisherigen Deponiestandorte bleiben
erhalten.

Angestrebt wird ein OPNV aus einem Guss mit verbessertem Angebot.

Fir die berufliche Bildung ist ein Gesamtkonzept regionaler Kompetenzzentren un-
ter Einbeziehung der bisherigen Schwerpunkte im Landkreis Northeim zu erarbeiten.
Ziel soll der Erhalt der Berufsschul-Standorte Northeim und Einbeck sein.

Ein méglichst breites Bildungs- und Schulangebot, das die zumutbare Erreichbarkeit
der Angebote in der Flache sowie eine gute Qualitatsentwicklung beriicksichtigt,
wird angestrebt. Dabei sind die Uberlegungen der Schulentwicklungsplanung im
Landkreis Northeim in den Verhandlungsprozess mit einzubeziehen.

Das Niveau der freiwilligen Leistungen soll nicht sinken. Der Landkreis wird die For-
derung in beispielhaft aufgezahlten Bereichen fortfihren: Tourismus, Kultur, Natur
(z. B. Naturpark Solling-Vogler), Soziales, Jugendhilfe und Sport (gebihrenfreie
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Nutzung der Sportstatten durch die Sportvereine). Die Mitgliedschaften in solchen
Verbanden bleiben erhalten.

Der Klimaschutz, Integration und Demografie sind als regionale Querschnittaufga-
ben zu installieren.

Durch die Fusion werden Beschaftigungsverhaltnisse nicht gefahrdet. Daher muss
es einen Verzicht auf betriebsbedingte Kiindigungen geben. Zur Begieitung der per-
sonalrechtlichen und personalorganisatorischen MaBnahmen ist der Personalrat in
die Verhandlungen schon von vornherein mit einzubeziehen. Mdgliche Auswirkun-
gen infolge der Fusion sind durch entsprechende Dienstvereinbarungen zu regeln.
Dabei sind die Personalrate zu beteiligen. Fusionsbedingte Uberkapazititen sollten
im Rahmen der tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen Méglichkeiten durch finanzielle
Anreize fir ausscheidungswillige Bedienstete abgebaut werden kénnen. Es sollte
ein gemeinsames Personalstellenentwicklungskonzept fir die betroffenen Gebiets-
kérperschaften erstellt werden (Verfahren Stellenauswahl, Fortbildung, Heranfiih-
rung an Fihrungsaufgaben etc.).

Das Niveau der Forderung der landlichen Strukturen soll erhalten bleiben (ILEK,
Leader).

Eine flachendeckende Bildungsversorgung wird durch dezentrale Strukturen von
AuBenstandorten und Geschaftsstellen der neu zu organisierenden Volkshochschu-
le sichergestelit.

Darliber hinaus gibt es weitere Kriterien, unter denen die Gesprache des Landkreises
Northeim gefiihrt werden sollten:

Grundsatziiche weitere Eckpunkte

1.

Es soll nur dann eine neue Struktur etabliert werden, wenn auch tatsachlich nach
Beendigung der Gesprache Verbesserungen flr die Birgerinnen und Birger im Ver-
gleich zum bestehenden Status erkennbar sind. Dabei ist es auch schon eine Ver-
besserung, wenn negative Entwicklungen, die auf die einzelnen Landkreise zukom-
men konnten, durch eine Fusion verhindert werden konnen. Mittel- bis langfristig er-
Zielbare Synergieeffekte sind darzustellen.

Alle Beteiligten verhandeln auf Augenhdhe unabhéngig von der Einwohnerzahl, der
FlachengroBe oder vom bisherigen Status und von bisheriger Finanzkraft.

Die Wertschépfung der Verwaltung sollte méglichst an den bisherigen Standorten
erhalten bleiben. Den Beteiligten ist jedoch bewusst, dass es zu Verdnderungen hin-
sichtlich der bisherigen Aufgabenwahrnehmungen oder der Anzahl von éffentlichen
Dienststellen oder Einrichtungen kommen kann. Dabei sind die negativen Auswir-
kungen dieser Verdnderungen angemessen auszugleichen. Dies kann z.B. durch
sensible Aufteilung der Aufgabenwahrnehmungen geschehen.
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4. Es ist zu priifen, inwieweit 6ffentliche Verbande, die sich zur Zeit nur auf das Gebiet

des Landkreises Northeim erstrecken, ggf. zu erweitern sind und mit anderen Ver-
banden auf dem Gebiet der anderen Landkreise sinnvollerweise zusammengefihrt
werden kdénnen. Dies muss in Absprache mit den entsprechenden Verbandsorganen
erfolgen.

Spezielle weitere Eckpunkte

1.

Die Wirtschaftsférderung und Tourismusentwicklung ist mit den bestehenden Ver-
bédnden und Organisationen abzusprechen und ggf. neu zu strukturieren. Es muss
eine nach auBen gerichtete Gesamtaufstellung der Region geben, ohne die Beson-
derheiten der einzelnen Teilbereiche zu vernachlassigen. Grundsatzlich sollte die
Wirtschaftsforderung aus einer Hand erfolgen, jedoch unter Beachtung regionaler
Erfordernisse, insbesondere der landlich strukturierten Gebiete gegeniiber dem O-
berzentrum. Dabei sind erfolgreiche regionale Projekte und Netzwerke fortzuschrei-
ben bzw. deren mdgliche Ausweitung auf das neue Kreisgebiet zu prifen. Sinnvoll
erscheint auch die Festlegung einer Quote zur Verteilung von kommunalen Haus-
haltsmitteln zur Wirtschaftsférderung fir das Gebiet der ehemaligen Landkreise. Die
Tourismusforderung ist auch in einer neuen Gebietskdrperschaft unter dem Dach
der touristischen Destinationen (Weserbergland und Harz) bzw. Dachorganisation
(Weserbergland-Tourismus e.V. und Harzer-Tourismus-Verband e.V.) sinnvoll zu
bindeln und fortzufihren.

Die erfolgreiche Radverkehrsférderung soll weitergefiihrt werden.

Der aus der Fusion enistehende Landkreis muss die Leistungserbringung im Be-
reich SGB Il und auch SGB XIlI méglichst dezentral sicherstellen. Das Modell ,Job-
Center" hat sich beim Landkreis Northeim bewahrt und sollte beibehalten werden.
Eine Abweichung hiervon darf nur vorgenommen werden, wenn sich ein anderes
Modell nachvollziehbar als leistungsféhiger herausstellt.

Die Einsatzleitstelle in Northeim nimmt die Aufgaben fir den gesamten zukiinftigen
Landkreis mit Ausnahme des Gebiets der Stadt Géttingen wabhr.

Das zentrale Ausbildungs- und Schulungszentrum sowie die Feuerwehrtechnische
Zentrale fUr den zukiinftigen Landkreis wird in Northeim eingerichtet.

Die Kreisabfallwirtschaft sollte fir das gesamte zukinftige Kreisgebiet 6ffentlich-
rechtlich geflihrt werden.

Die Kooperation mit der Nds. Landesbehérde flr StraBenbau und Verkehr (Ge-
schaftsstelle Gandersheim) — NLStbV — zur Betreuung der KreisstraBen sollte
grundsatzlich weitergefiihrt werden.

Der Umfang des groBen ehrenamtlichen Elements, insbesondere bei den freiwilli-
gen Feuerwehren, ist zu erhalten und fortzufihren.

FAN ‘
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